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Betriebsanweisung
nach § 14 GefStoffV

Betrieb:
Bereich: Arbeitsplatz:

BMB 4
• Reinigungsmittel für gewerbliche / industrielle Anwendung.

Gefahren für Mensch und Umwelt

Gefahr
• Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
• Sehr giftig für Wasserorganismen.
• Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
• wassergefährdend (WGK 2)

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

• Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
• Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

Verhalten im Gefahrfall
• Für Reinigung: Wasser verwenden. Für Rückhaltung: Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand,

Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder) aufnehmen.

Erste Hilfe
Nach Hautkontakt: • Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und

Seife. Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen.
• Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.

Nach Augenkontakt: • Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell
vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter
ausspülen.

Nach Verschlucken: • Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
Nach Einatmen: • Für Frischluft sorgen. Bei Reizung der Atemwege Arzt aufsuchen.

Sachgerechte Entsorgung
• Abfallschlüssel Produkt: 20 01 29 *,16 10 03 *; Abfallschlüssel Verpackung: 15 01 10

______________________________ _____________________________________________
Datum Unterschrift: Vorname, Name


